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ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 200  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Dr. habil. Thomas Rommelspacher 
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Begründung: 
 

Kraftwerksstandort Datteln 

Mit Urteil vom 03.09.2009 (10 D 121/07.NE) hat das Oberverwaltungsgericht für das Land 
NRW den Bebauungsplan Nr. 105 – E.ON Kraftwerk – der Stadt Datteln für unwirksam 
erklärt. In seinem Urteil hat das Oberverwaltungsgericht materielle Mängel des 
Regionalplans festgestellt, die zur Unwirksamkeit der Darstellung des Kraftwerkstandortes in 
Datteln führen. 

Die 7. Änderung des Regionalplans soll die festgestellten Mängel aufgreifen und 
nachbessern. Zudem ist der Regionalplan an den von der Landesregierung am 02.02.2010 
beschlossenen Entwurf des Kapitels Energie des Landesentwicklungsplans (LEP) 
anzupassen.  

Im Regionalplanänderungsverfahren ist eine Strategische Umweltprüfung (SUP) 
durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen. Für den Umweltbericht sind die 
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Plans auf Menschen (incl. der 
menschlichen Gesundheit), Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkung zu 
ermitteln. Sie sind zu beschreiben und zu bewerten.  

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens und der Untersuchungsinhalte führt der RVR als 
Regionalplanungsbehörde ein Abstimmungstermin (Scoping-Termin) mit den Fachbehörden 
und Fachdienststellen durch, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich 
von den Umweltauswirkungen des Raumordnungsplans betroffen sein kann.  

Der Scopingtermin hat am 02.03.2010 stattgefunden. 

 
 
 


